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165. VERÖFFENTLICHUNGEN IM BUNDESGESETZBLATT 

Die Bundesgesetzblätter sind über das Rechtsinformationssystem (RIS) des Bundes, 
http://ris.bka.gv.at abrufbar. 
 
Teil I 

Nr. 107/2013: Bundesgesetz, mit dem das Gleichbehandlungsgesetz, das Gesetz über die 
Gleichbehandlungskommission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft, das 
Behinderteneinstellungsgesetz, das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz und 
das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz geändert werden 

 
 

166. REKTORAT - BESTELLUNG DES INSTITUTSVORSTANDES UND EINES STELLVERTRETENDEN INSTI-
TUTSVORSTANDES DES INSTITUTS FÜR ANGEWANDTE INFORMATIK 

 Gemäß § 20 Abs. 5 i. V. m. § 22 Abs. 1 Z 5 UG sowie nach Maßgabe der Satzung Teil A § 5 und des 
Organisationsplanes der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt werden 

 
Herr Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Günther Fliedl 

zum Vorstand 

und 

Herr O. Univ.-Prof. DI Dr. Gerhard Friedrich 
zum stellvertretenden Vorstand 

 
des Instituts für Angewandte Informatik mit Wirksamkeit vom 12. Juni 2013 bestellt. Das Institut 
ist eine Organisationseinheit im Sinne des UG. Die Funktionsperiode endet spätestens am 31. De-
zember 2013. 

 
 Mit dieser Bestellung ist die Bevollmächtigung verbunden, freie Dienstverträge und Werkverträge 
nach den universitären Standards im Rahmen der dem Institut zugewiesenen Mittel, insbesondere 
der aus Projekten gem. § 27 UG erworbenen Mittel, abzuschließen. Der Abschluss der Rechtsge-
schäfte erfolgt im Namen der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Diese Vollmacht ist an die Funk-
tion des Institutsvorstandes bzw. des stellvertretenden Institutsvorstandes gebunden und erlischt 
mit deren Beendigung automatisch. 
 
 Für das Rektorat 
 Rektor Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch 
 
 

167. REKTOR 

167.1 ERTEILUNG EINER VOLLMACHT GEMÄSS § 28 UG AN DIE VIZESTUDIENREKTORIN 

Der Rektor der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt beauftragt  
 

Frau  Ass.-Prof. Mag. Dr. Kornelia Tischler 

in ihrer Funktion als  

Vizestudienrektorin 

(Funktionsdauer 1. Juli 2013 - 30. Juni 2017) 
 

mit der Organisation der Lehre (ausgenommen Universitätslehrgänge) nach Maßgabe des sich aus 
den Studienvorschriften ergebenden Bedarfs und bevollmächtigt die Vizestudienrektorin bzw. die 
Studienrektorin gemäß § 28 UG im Namen des Rektors 
 
a) zur Betrauung bzw. Beauftragung der Lehrenden mit der Abhaltung von Lehrveranstaltungen 

sowie 

b) zum Abschluss von Arbeits- und Freien Dienstverträgen für den Bereich der Lehre  
 
im Rahmen der zugewiesenen Mittel. Von dieser Vollmacht nicht umfasst sind Darlehensgeschäfte 
jeglicher Art. 
 

http://ris.bka.gv.at/
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Die nähere Aufgabenverteilung sowie die gegenseitige Stellvertretung mit der Studienrektorin re-
gelt die Geschäftsordnung des Studienrektorats. 
 
Eine Übertragung dieser Vollmacht ist nicht gestattet. Die Vollmacht ist an die Funktion der Vize-
studienrektorin gebunden und erlischt mit dem Ausscheiden aus dieser Funktion automatisch. 
 
 

167.2 BESCHICKUNG DER EXPERTINNEN/EXPERTEN-KOMMISSION DES WAHLFACHES FEMINISTISCHE 
WISSENSCHAFT/GENDER STUDIES FÜR DIE STUDIENJAHRE 2013/14 UND 2014/15 

Gemäß § 67 (3) des Frauenförderungsplanes werden folgende Mitglieder und Ersatzmitglieder vom 
Steuerungsgremium gem. § 68 Frauenförderungsplan in die Expertinnen/Experten-Kommission des 
Wahlfaches Feministische Wissenschaft/Gender Studies für die Studienjahre 2013/14 und 2014/15 
entsandt: 
 
Vorsitzende: Mag.a Viktorija Ratković 
  
Vertreterinnen/Vertreter der sieben Module: 
  
Modul: Einführung in die Frauen- und Geschlechterforschung 
Mitglied: Mag.a Viktorija Ratković (Zentrum für Frauen- und Geschlechterstudien) 
Ersatzmitglied: MMag.a Utta Isop (Zentrum für Frauen- und Geschlechterstudien)  
 (statt Doris Leibetseder) 
  
Modul Lebensräume 
Mitglied: Assoc. Prof.in Mag.a Dr. in Monika Kastner (Erziehungswissenschaft) 
Ersatzmitglied: Postdoc-Ass. Dr. Jan Böhm, M.A. (statt Vladimir Wakounig) 
 
Modul Wirtschaft und Arbeit 
Mitglied: Ass.-Prof.in Mag.a Dr.in Ursula Liebhart (Unternehmensführung) 
Ersatzmitglied: Ass.-Prof.in Mag.a Dr. in Iris Saliterer (öffentliche Betriebswirtschaftslehre)  
  
Modul Historizität-Erinnerung-Erfahrung 
Mitglied: Ass.-Prof. in Mag.a Dr. in Tina Bahovec (Geschichte) 
Ersatzmitglied: Ass.-Prof. in Mag.a Dr. in Renate Lafer (Geschichte) 
  
Modul Kommunikation-Repräsentation 
Mitglied: A.o. Univ.-Prof. in Dr. in Brigitte Hipfl (Medien- und Kommunikationswissenschaft) 
Ersatzmitglieder: Mag.a Jutta Steininger (Kultur-, Literatur- und Musikwissenschaften) 
 Mag.a Dr. in Gerda E. Moser (Germanistik) 
  
Modul Körper-Psyche-Leiblichkeit 
Mitglieder: Univ.-Prof. in Dr. in Alice Pechriggl (Philosophie)  
 Mag.a Dr.in Irene Straßer (Psychologie) 
Ersatzmitglied: Mag.a Dorothea Rüb (Publizistik/MA Frauenberatung Belladonna) 
 
Modul Technik 
Mitglied: Dipl.-Ing.in Judith Michael (Informatik) 
Ersatzmitglieder: Mag.a Dr.in Claudia Steinberger (Informatik)  
 MMag.a Dr. in Anita Thaler (Technik- und Wissenschaftsforschung) 
  
WahlfachstudentInnen 
Mitglied: Marie-Theres Grillitsch 
Ersatzmitglied: Mag.a Natascha Wieser 
 
ÖH-Frauenreferat und Queer-Referat 
Mitglieder: Tamara Sommeregger 
 Rebecca Carbery, M.A. 
  
VertreterInnen des ZFG 
Mitglied: Verena Kaipel, Bakk.a phil. (statt Rosemarie Schöffmann) 

 
  Der Rektor 
  Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch 
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168. VIZEREKTORIN FÜR FORSCHUNG – ERTEILUNG VON VOLLMACHTEN GEMÄSS § 27 ABS. 2 UG AN 
PROJEKTLEITER 

Die Vizerektorin für Forschung der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ermächtigt gemäß § 27 
Abs. 2 i.V.m. § 28 UG folgende Universitätsangehörige zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die 
dem Widmungszweck des angeführten Projektes entsprechen, einschließlich dem Abschluss von 
freien Dienstverträgen und Werkverträgen, und zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der 
Einnahmen aus dem u. a. Projekt. Von dieser Vollmacht nicht umfasst sind Arbeitsverträge und 
Darlehensgeschäfte jeglicher Art. Eine Übertragung dieser Vollmacht ist nicht gestattet. Die Voll-
macht erlischt spätestens drei Monate nach Beendigung des u. a. Projektes automatisch.  

Name 

Organisationseinheit 

Projekt 

Kostenstelle/Innenauftragsnummer 

Friedrich, O. Univ.-Prof. DI Dr. Gerhard 

Dekanat der Fakultät für Technische Wissenschaften 

IT-Ferialpraktikum 

A71400000005 

Janig, Ao. Univ.-Prof. Dr. Herbert 

Institut für Psychologie 

Versorgungsoptimierung 

AB7111600003 

Reuther, Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Tilmann 

Institut für Slawistik 

Sommerkolleg Charkiv 2013 

AW7112600002 

 
  Die Vizerektorin für Forschung 
  Univ.-Prof. Dr. Friederike Wall 
 
 

169. AUSSCHREIBUNG FREIER STELLEN AN DER ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT KLAGENFURT  

169.1 Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt schreibt gemäß § 107 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 
folgende auf 6 Jahre befristete Laufbahnstelle zur Besetzung aus: 

 
Postdoc-Assistentin/Postdoc-Assistent 

 
am Institut für Psychologie, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Fakultät für 
Kulturwissenschaften, im Beschäftigungsausmaß von  50 % mit der Option auf Aufstockung auf 
100 % ab 1. Oktober 2015 (Basis Uni-KV: B1 Postdoc). Das monatliche Mindestentgelt für diese 
Verwendung beträgt € 1.705,85 brutto (14 x jährlich). Voraussichtlicher Beginn des Anstellungs-
verhältnisses ist der 1. Oktober 2013. 
 
Aufgabenbereiche: 

 Selbständiges wissenschaftliches Arbeiten mit dem Ziel der Habilitation im Bereich der Klini-
schen Psychologie und Psychotherapie 

 Einwerbung und Durchführung von Drittmittelprojekten 

 Abhaltung von Lehrveranstaltungen im Fachbereich der Klinischen Psychologie 

 Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten zu Themen der eigenen Forschungstätigkeit 

 Mitwirkung an Organisations- und Verwaltungsaufgaben sowie Evaluierungsmaßnahmen 
 
Voraussetzungen: 

 Abgeschlossenes Diplom- oder Masterstudium und abgeschlossenes Doktorat im Fach Psycholo-
gie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie 

 Fundierte Kenntnisse in den Methoden der Psychotherapieforschung, insbesondere im Bereich 
der quantitativen Erhebungs- und Auswertungsverfahren mit einem Schwerpunkt auf Systemati-
schen Reviews und Metaanalysen 

 International ausgewiesene Forschungserfahrung – einschließlich Publikationen in Fachzeit-
schriften mit peer-review – im Bereich der Klinischen Psychologie, insbesondere der Psychothe-
rapieforschung 

 Einschlägige universitäre Lehrerfahrung 
 
Erwünscht sind: 

 Fundierte Kenntnisse der Klinischen Psychologie und der Psychotherapieforschung mit einem 
Schwerpunkt auf psychodynamischen Verfahren 

 Fähigkeit und Bereitschaft, bei der Einwerbung und Durchführung von Drittmittelprojekten ak-
tiv mitzuwirken 
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 Teamfähigkeit 

 Kompetenz in Gender Mainstreaming 
 
Mit der Inhaberin/dem Inhaber der Laufbahnstelle kann eine Qualifizierungsvereinbarung gemäß 
§ 27 Uni-KV für die Bereiche Forschung, selbständige Lehre, Leitungs- und Verwaltungsaufgaben, 
externe Erfahrungen abgeschlossen werden. Bei Abschluss der genannten Qualifizierungs-
vereinbarung erfolgt eine Einstufung als Assistenzprofessorin/Assistenzprofessor (Basis Uni-KV: A2 
Ass.-Prof.). Erreicht die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber die Qualifikation entsprechend der 
Vereinbarung, wird die betreffende Person als „Assoziierte Professorin/Assoziierter Professor“ (Ba-
sis Uni-KV: A2 Assoz. Prof.) in ein unbefristetes Anstellungsverhältnis übernommen. 
 
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal insbeson-
dere in Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf. Frauen 
werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
 
Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikations-
kriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 
 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis 24. Juli 2013 unter der Kennung  407/13 aus-
schließlich über das Onlinebewerbungsformular unter http://www.aau.at/obf an die Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt, Fachabteilung Personalentwicklung, zu richten. 
 
Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Auf-
nahmeverfahrens entstehen. 
 
 

169.2 Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt schreibt gem. § 107 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 folgende 
Stelle zur Besetzung aus: 
 

Akademische Fachkraft (Koordinationsstelle Doktorat) 
 
an der FA Forschungsservice im Beschäftigungsausmaß von 50 % (Basis Uni-KV: IV a) vorerst befris-
tet auf ein Jahr, mit der Option auf Überleitung ins unbefristete Dienstverhältnis. Das monatliche 
Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt 1.152,70 brutto (14 x jährlich) und kann sich auf Ba-
sis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfah-
rungen erhöhen. Voraussichtlicher Beginn des Arbeitsverhältnisses ist ehest möglich. 
 
Der Aufgabenbereich umfasst: 

Koordinationsstelle Doktorat 
- Beratung und Coaching der NachwuchswissenschaftlerInnen 
- Organisation und Einbindung der externen GutachterInnen 
- Eigenverantwortliche Kennzahlen- und Berichterstellung 
- Durchführung von Planungsprozessen (eigenständige Konzeptentwicklung) 
- Mitarbeit in universitätsinternen Projekten im Bereich Forschungsservice 
 
Voraussetzungen für die Einstellung: 
- Abgeschlossenes Diplom-/Masterstudium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften 
- Einschlägige Erfahrung im Bereich der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung 
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 
Erwünscht sind: 
- Erfahrungen im Bereich von Doktorats-/PhD-Studiengängen und Doktoratskollegs 
- Kenntnisse über die Belange von NachwuchswissenschaftlerInnen 
- Erfahrungen mit der Tätigkeit in internationalen Forschungsnetzwerken 
- Teamfähigkeit und kommunikative Kompetenzen 
- Hohe Dienstleistungsorientierung 
- Erfahrung in der Erstellung von Trendanalysen und Berichten 
- Erfahrungen mit SAP (als Berichts-UserIn) 
- Fundierte EDV-Kenntnisse, insbesondere Office-Anwendungen 

 
Die Alpen-Adria-Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifi-
zierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. 

http://www.aau.at/obf
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Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikationen er-
füllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.  
 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis 24. Juli 2013 unter der Kennung 480/13 an 
die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Fachabteilung Personalentwicklung, ausschließlich über 
das Onlinebewerbungsformular unter http://www.aau.at/obf zu richten. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber haben keinen Anspruch auf Abgeltung entstehender Reise- oder 
Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstehen. 
 

http://www.aau.at/obf

